
im Saal dem Gericht sichtbar ist. So sehen sich der Richter und die
anderen Verfahrensbeteiligten dem Einfluss der Menschenmenge
in einem gr�ßeren Sitzungssaal außerhalb des Gerichtsgeb�udes
unmittelbar und damit um einiges intensiver ausgesetzt.30 Der
Effekt ist somit derselbe.

In Anbetracht all dieser Aspekte bleibt festzuhalten, dass
eine Verlegung der Hauptverhandlung in einen gr�ßeren Raum
außerhalb des Gerichtsgeb�udes unzul�ssig ist, wenn damit le-
diglich einem gr�ßeren Publikum der Zutritt erm�glicht werden
soll.

IV. AUSGABE VON PLATZKARTEN?

Bestehen somit gewisse un�berwindbare Grenzen nicht nur f�r
die Fernseh�bertragung, sondern auch bez�glich der Verlegung
einer Verhandlung in andere, gr�ßere R�umlichkeiten gerade
auch außerhalb des Gerichtsgeb�udes, gilt es schließlich, den
verf�gbaren Platz unter den Interessenten aufzuteilen. Hierbei
bietet sich die M�glichkeit an, Platzkarten auszugeben.

1. Grds Zul�ssigkeit der Vergabe von Platzkarten

Nach dem Grundsatz der �ffentlichkeit muss jedermann die M�g-
lichkeit haben, einer Gerichtsverhandlung beiwohnen zu k�nnen.
Aus der Natur der Sache folgt jedoch, dass das Zugangsrecht zum
Sitzungssaal durch die r�umlichen Kapazit�ten, die dem Gericht
zur Verf�gung stehen, faktisch begrenzt ist.31 Nach allgemeiner
Ansicht obliegt es in einer solchen Situation dem nach §§ 176, 177
GVG mit der Wahrnehmung der sitzungspolizeilichen Aufgaben
betrauten Vorsitzenden, Maßnahmen zu ergreifen, die einer �ber-
f�llung des Zuh�rerraums entgegenwirken.32 Zur Vermeidung ei-
nes erwarteten Massenandrangs und der damit zu bef�rchtenden
St�rung des Verhandlungsablaufs kann er daher bspw zur Auf-
rechterhaltung der Ordnung den Zutritt zum Zuschauerraum durch
die Vergabe von Eintrittskarten regeln.33

2. Kriterien f�r die Vergabe

Der Grundsatz der �ffentlichkeit gebietet es allerdings, dass je-
der die gleiche Chance hat, eingelassen zu werden.34 Der Eintritt
ist daher grds allein nach der Reihenfolge des Erscheinens zu ge-
w�hren.35 Auch die Vergabe von Eintrittskarten muss sich somit
am Priorit�tsgrundsatz (»Prinzip der Schlange«) orientieren.36

Unverzichtbare Voraussetzung f�r eine zul�ssige Verteilung von
Platzkarten ist daher, dass Ort und Zeit der Vergabe an der Ge-
richtstafel �ffentlich bekannt gemacht werden.37 Auch darf einer
Person, die eine Einlasskarte begehrt, diese nicht etwa auf Grund
ihres �ußeren Erscheinungsbilds oder deswegen vorenthalten
bleiben, weil sie etwa einer bestimmten Bev�lkerungsgruppe
angeh�rt;38 eine Platzkarte kann ihr vielmehr nur dann verwehrt
werden, wenn ihr auch ansonsten nach den §§ 175, 176, 177 GVG
der Zutritt versagt werden k�nnte.39 Eine Reservierung von Karten
schließlich ist grds nicht m�glich.40 In Anbetracht der grundrecht-
lich verb�rgten Medienfreiheit wird es allerdings f�r zul�ssig
erachtet, ein Kontingent an Platzkarten f�r Pressevertreter frei-
zuhalten,41 wobei die �ffentlichkeit freilich nicht zur Presse�ffent-
lichkeit werden darf.42 Bei der Platzverteilung f�r Journalisten
kann sodann ebenfalls nach dem »Prinzip der Schlange« verfah-
ren werden.43

V. FAZIT

Der vorliegende Beitrag hat veranschaulicht, dass der Grundsatz
der �ffentlichkeit bei medienwirksamen Prozessen in vielerlei
Hinsicht »Fingerspitzengef�hl« des vorsitzenden Richters erfor-
dert. Dar�ber hinaus wurde gezeigt, dass die Sitzungs�ffentlich-
keit einer Vielzahl von Einschr�nkungen unterworfen ist, die im
Interesse der Verfahrensbeteiligten von Verfassungs wegen ge-
boten sind. In Deutschland wird sich daher auch auf Dauer –
anders als im US-amerikanischen Raum – kein »Court-TV« ent-
wickeln k�nnen.

30 Roxin (Fn 28) S 393, 401
31 BGH NStZ 1984, 470
32 So bereits RG GA 1906, 443, 444; vgl zum Ausschluss einzelner Interessenten auf der

Grundlage des § 176 GVG bereits oben II 1
33 RG GA 1888, 408; GA, 1906, 443, 444; GA, 1922, 89; Baumbach/Lauterbach/Albers/

Hartmann, ZPO, 63. Aufl, § 169 GVG Rn 3; Kissel (Fn 21) § 169 Rn 35; Diemer (Fn 21)
§ 169 GVG Rn 8; Roxin (Fn 28) S 393, 400; Schreiber (Fn 25) § 169 GVG Rn 24

34 Schreiber (Fn 25) § 169 GVG Rn 24
35 Wolf in: M�nchener Kommentar zur ZPO, Bd 6, 2. Aufl, § 169 GVG Rn 34
36 Wolf (Fn 35) § 169 GVG Rn 35
37 Roxin (Fn 28) S 393, 400
38 Schreiber (Fn 25) § 169 GVG Rn 24
39 Vgl Kissel (Fn 21) § 169 Rn 30
40 Kissel (Fn 21) § 169 Rn 29
41 Diemer (Fn 21) § 169 GVG Rn 8; Roxin (Fn 28) S 393, 399
42 Schreiber (Fn 25) § 169 GVG Rn 245
43 BVerfG NJW 2003, 500 – »El-Kaida-Verfahren«
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n AKTENINHALT

Rechtsanwalt Oskar Freese Mariendorfer Damm 93
12379 Berlin

Klageschrift

Arbeitsgericht Berlin
Magdeburger Platz 1
10785 Berlin Berlin, den 22. 5. 2004

Klage

des Peter Schneider, Paula-F�rst-Str 93, 10249 Berlin

gegen

Bruno Klaasen als Inhaber der Gastst�tte »Theaterst�bchen«, Helmholtzplatz 15, 12376 Berlin

Namens und im Auftrag des Kl erhebe ich Klage und k�ndige folgenden Antrag an:
Es wird festgestellt, dass das Arbeitsverh�ltnis der Parteien durch die K�ndigung vom 17. 5.
2004 nicht aufgel�st worden ist.

Begr�ndung

Der Kl ist seit dem 1. 6. 2000 bei dem Bekl als Kellner vollzeitig zu einem monatlichen Bruttolohn
iHv 1 800 Euro in dessen Gastst�tte besch�ftigt, die dieser als P�chter am 1. 6. 2000 er�ffnet hat.
Neben dem Kl arbeiten bei dem Bekl seitdem noch ein weiterer Kellner sowie ein Koch in Vollzeit.
Am 1. 3. 2004 sind weitere 3 Mitarbeiter (1 Koch und zwei Kellner) vollzeitig eingestellt worden, so
dass insg mehr als f�nf Arbeitnehmer bei dem Bekl in Lohn und Brot stehen.

Am 14. 4. 2004 �bergab der Bekl den Mitarbeitern ein Schreiben,

Anlage K 1,

in dem er mitteilte, dass er auf Grund einer schweren Operation die Gastst�tte ab dem 1. 6. 2004
krankheitsbedingt nicht weiter betreiben k�nne, diese aber durch den neuen P�chter A. Gr�ner
nahtlos in alter Form fortgef�hrt werde.

Dem Kl war zu Ohren gekommen, dass der neue P�chter als erste Maßnahme plane, die Ge-
h�lter der Angestellten drastisch zu k�rzen.

Beweis: Zeugnis des A. Gr�ner, Am neuen Ufer 63, 10246 Berlin

Schweren Herzens – denn heute liegen die Arbeitspl�tze schließlich nicht auf der Straße – ent-
schloss sich der Kl nach langen �berlegungen, mit Schreiben vom 14. 5. 2004, das er dem Bekl am
gleichen Tag pers�nlich �bergab, dem �bergang des Arbeitsverh�ltnisses zu widersprechen. Aber
eine Lohnk�rzung kam f�r ihn als Vater von vier Kindern nicht in Frage.

Der Bekl hatte daraufhin nichts Besseres zu tun, als dem Kl mit Schreiben vom 17. 5. 2004 zum
31. 5. 2004 zu k�ndigen.

Anlage K 2

Das K�ndigungsschreiben fand er am 17. 5. 2004 in seinem Hausbriefkasten.
Das Arbeitsverh�ltnis besteht nach wie vor zu dem Bekl fort, da der Kl einem etwaigen Be-

triebs�bergang jedenfalls rechtzeitig widersprochen hat. Es ist schon die Frage, ob ein Wider-
spruch �berhaupt n�tig war, denn es wird diesseits bezweifelt, dass ein Betriebs�bergang von
einem P�chter zu einem anderen �berhaupt funktioniert. Schließlich geh�rt die Gastst�tte in
Wirklichkeit der BE-Theater GmbH als Verp�chterin und nur diese kann mit den einzelnen P�chtern
Rechtsgesch�fte abschließen.

Das Arbeitsverh�ltnis der Parteien unterf�llt dem K�ndigungsschutzgesetz. Ein K�ndigungs-
grund liegt nicht vor. Dem Bekl d�rfte bekannt sein, dass ein Arbeitgeber wegen eines vermeint-
lichen Betriebs�bergangs nicht k�ndigen darf. Dies gilt trotz der schweren Erkrankung des Bekl,
die dem Kl durchaus bekannt ist. Abgesehen davon erweist sich die K�ndigung bei der gebotenen
Betrachtung der Gesamtumst�nde als willk�rlich.

Außerdem ist die K�ndigungsfrist nicht eingehalten, so dass die K�ndigung auch aus diesem
Grund nicht greifen kann.

Um antragsgem Entscheidung wird daher gebeten.
Beglaubigte und einfache Abschrift zwecks Zustellung anbei.

(Unterschrift)
Rechtsanwalt
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Anlage K 1Ank�ndigung des Betriebs-
�bergangs

Theaterst�bchen
Schankwirtschaft mit Kultur

Schiffbauer Damm 12
12539 Berlin

Herrn Peter Schneider
Paula-F�rst-Straße 93
10249 Berlin Berlin, den 13. 4. 2004

Sehr geehrter Herr Schneider,
leider muss ich Ihnen mitteilen, dass ich das Theaterst�bchen zum 31. 5. 2004 aufgebe. Ich muss
mich Ende Mai einer schweren Operation unterziehen und werde danach wohl gesundheitlich nicht
mehr in der Lage sein, das Theaterst�bchen zu betreiben. Zum Gl�ck hat sich mit Herrn A. Gr�ner
ein neuer P�chter gefunden, der das St�bchen nahtlos in alter Form mit allen Mitarbeitern weiter
f�hren will. Um die mit dem �bergang verbundenen Unannehmlichkeiten abzumildern, wird jedem
Mitarbeiter des Theaterst�bchens, der sich mit dem �bergang seines Arbeitsverh�ltnisses einver-
standen erkl�rt, eine �bergangspr�mie iHv 1 500 Euro gezahlt.

Ich bitte Sie, mir innerhalb von zwei Wochen ab Erhalt dieses Schreibens mitzuteilen, ob Sie
gegen den �bergang Ihres Arbeitsverh�ltnisses Einw�nde erheben. Nur so ist es mir m�glich,
meine pers�nlichen Angelegenheiten noch vor der Operation zu regeln.

Mit freundlichen Gr�ßen

(Unterschrift)
Bruno Klaasen

Anlage K 2K�ndigungsschreiben

Theaterst�bchen
Schankwirtschaft mit Kultur

Schiffbauer Damm 12
12539 Berlin

Herrn Peter Schneider
Paula-F�rst-Straße 93
10249 Berlin

Sehr geehrter Herr Schneider,
obwohl Sie Ihren Widerspruch zum �bergang des Arbeitsverh�ltnisses nicht rechtzeitig erkl�rt
haben, k�ndige ich Ihr Arbeitsverh�ltnis vorsorglich wegen Gesch�ftsaufgabe zum 31. 5. 2004.

Mit freundlichen Gr�ßen,

(Unterschrift)
Bruno Klaasen

Rechtsanw�ltin Luise Schumann Unter den Linden 85
12115 Berlin

Klageerwiderung

Arbeitsgericht Berlin
Magdeburger Platz 1
10785 Berlin Berlin, 16. 6. 2004

In Sachen

Schneider ./. Klaasen
5 Ca 1098/04

melde ich mich f�r den Bekl und werde beantragen,
die Klage abzuweisen.

Der Kl hat dem �bergang seines Arbeitsverh�ltnisses nicht in der durch den Bekl gesetzten, mit
�bergabe des Schreibens am 14. 4. 2004 laufenden Zweiwochenfrist widersprochen. Der Wider-
spruch ist dem Bekl erst am 14. 5. 2004 und damit zu sp�t �bergeben worden. Er ist damit un-
wirksam mit der Folge, dass das Arbeitsverh�ltnis mit Wirkung zum 1. 6. 2004 auf den neuen
P�chter A. Gr�ner �bergegangen ist.
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Obwohl es darauf nicht mehr ankommt, wird die Anwendbarkeit des K�ndigungsschutzgeset-
zes vorsorglich bestritten. H�chst vorsorglich wird vorgetragen, dass dem Bekl mit der Gesch�fts-
aufgabe zum 31. 5. 2004 ein betriebsbedingter K�ndigungsgrund zur Seite steht. Weiter ist dazu
nichts zu sagen, denn es ist nicht die Aufgabe des Kl dar�ber zu bestimmen, welche Konsequenzen
der Bekl aus seinem angeschlagenen Gesundheitszustand zieht.

Die K�ndigungsfrist ist auch eingehalten, da der Bekl seit dem 31. 5. 2004 nicht mehr P�chter
des Theaterst�bchens ist.

Die Klage ist daher in vollem Umfang abweisungsreif.

(Unterschrift)
Rechtsanw�ltin

�ffentliche Sitzung des Arbeitsgerichts Berlin 15. 9. 2004
Gesch�ftsnummer: 5 Ca 1098/04

Sitzungsprotokoll

Vorsitzender: Dr. Adam
Ehrenamtliche Richter: Frau Schmidt und Herr Wolff
Urkundsbeamter der Gesch�ftsstelle: Herr Maesch

In dem Rechtsstreit

Peter Schneider, Paula-F�rst-Str. 93, 10249 Berlin – Kl –

gegen

Bruno Klaasen als Inhaber der Gastst�tte »Theaterst�bchen«,
Helmholtzplatz 15, 12376 Berlin – Bekl –

erschienen nach Aufruf der Sache der Kl mit Rechtsanwalt Freese und der Bekl mit Rechtsanw�ltin
Schumann.

Der Kl�gervertreter stellte den Antrag aus der Klagschrift vom 22. 5. 2004.

Die Beklagtenvertreterin beantragte die Abweisung der Klage.
Vorgelesen und genehmigt.

Nach Er�rterung der Sach- und Rechtslage mit den Parteien
beschlossen und verk�ndet:

Eine Entscheidung ergeht am Schluss der Sitzung.

n VERMERK F�R DEN BEARBEITER

Die am 24. 5. 2004 bei Gericht eingegangene Klage wurde dem Bekl am 28. 5. 2004 zugestellt. Die
arbeitsgerichtliche Entscheidung mit Ausnahme der Nebenentscheidungen ist zu entwerfen.

Bearbeitervermerk

n L�SUNG

Ich berichte �ber einen Rechtsstreit, der im Jahre 2004 vor dem Arbeitsgericht Berlin anh�ngig war.Einleitung
Kl ist Herr Peter Schneider; Bekl ist Herr Bruno Klaasen aus Berlin.

I. SachberichtSachbericht

Die Parteien streiten um die Wirksamkeit einer K�ndigung.Unstreitiger Parteivortrag
Der Kl ist bei dem Bekl seit dem 1. 6. 2000 in Vollzeit als Kellner besch�ftigt. Der Bekl betreibt als

P�chter ebenfalls seit dem 1. 6. 2000 die Gastst�tte »Theaterst�bchen«. Neben dem Kl sind seit Er-
�ffnung ein Koch sowie ein weiterer Kellner als Vollzeitkr�fte angestellt. Mit Wirkung zum 1. 3. 2004
wurden ein weiterer Koch sowie zwei neue Kellner eingestellt, die ebenfalls vollzeitig t�tig sind.

Mit Schreiben vom 13. 4. 2004, allen Mitarbeitern am Folgetage zugegangen, teilte der Bekl mit,
er m�sse sich infolge einer schweren Erkrankung Ende Mai einer Operation unterziehen. Die Gast-
st�tte, die er in Zukunft nicht weiterf�hren k�nne, werde ab dem 1. 6. 2004 von einem neuen P�chter,
Herrn A. Gr�ner, betrieben. Er bitte die Mitarbeiter darum, innerhalb von zwei Wochen ab Erhalt des
Schreibens zu erkl�ren, ob sie mit dem �bergang ihrer Arbeitsverh�ltnisse einverstanden seien. In
diesem Falle werde er an jeden Mitarbeiter eine �bergangspr�mie iHv 1 500 Euro zahlen.

Mit Schreiben vom 14. 5. 2004, das er dem Bekl am selben Tag �bergab, widersprach der Kl
dem �bergang seines Arbeitsverh�ltnisses. Daraufhin k�ndigte der Bekl mit Schreiben vom 17. 5.
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